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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

14.04.1969 

Geschäftszahl 

0017/69 

Rechtssatz 

Wird ein Antrag mangels Erfüllung eines Auftrages nach § 13 Abs 3 AVG zurückgewiesen, ist für die 
Berufungsbehörde Prozeßthema lediglich die Frage, ob die erste Instanz die Bestimmungen des § 13 Abs 3 AVG 
richtig angewandt hat. 


